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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1993

Norm

ABGB §1336 E

Rechtssatz

Eine Vertragsstrafe kann auch für immaterielle Schäden vereinbart werden, sofern diese nach dem Gesetz zu ersetzen

sind. In Fällen, in denen nach dem Gesetz - bzw nach Ansicht der Rechtsprechung aufgrund des Gesetzes - ideeller

Schaden nicht zu ersetzen ist, gebührt eine Konventionalstrafe für derartige Schäden gleichwohl, sofern dies dem

Willen der Parteien entspricht.
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